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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1988

Norm

EO §2

EO §83

KO §70 nF

Rechtssatz

Die Erhebung des Widerspruchs gegen die Exekutionsbewilligung auf Grund eines ausländischen Exekutionstitels

reicht für sich allein nicht aus, die durch die Exekutionsbewilligung bewirkte Bescheinigung einer vollstreckbaren

Forderung die im Konkurs des Schuldners als Konkursforderung zu behandeln wäre, zu widerlegen.
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